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ANZEIGE

fortlaufend zu dokumentieren ist,
soweit dies für dieBegründung von
Entscheidungen auf jeder Stufe des
Vergabeverfahrens erforderlich ist.
Zweck ist es, die Begründung der
einzelnen Entscheidungen der
Vergabestelle transparent und so-
wohl für die Nachprüfungsinstan-
zen als auch für die Bieter über-
prüfbar zu machen.
Diesen Anforderungen wurde

der verfahrensgegenständliche
Vergabevermerk offenkundig
nicht gerecht. Es fehlten jegliche
tragfähigen und nachvollziehba-
ren Feststellungen zur formalen
und materiellen Eignungsprüfung.
Die bloße Feststellung, dass ein
Angebot vollständig und ein Bie-
ter geeignet ist, verkennt grundle-
gend die Begründungserfordernis-
se der Dokumentationspflicht, so
die rheinland-pfälzische Vergabe-
kammer. > HOLGER SCHRÖDER

Der Autor ist Rechtsanwalt bei Rödl &
Partner in Nürnberg.

vom 11. September 2015 (Az.:
1-19/15). Die Vergabestelle ist ih-
ren Dokumentationspflichten
nicht gerecht gewordenundhatda-
mit gegen das Transparenzgebot
verstoßen. Das in § 97Abs. 1GWB
gesetzlich niedergelegte Transpa-
renzgebot ist ein tragender Grund-
satz des Vergaberechts. Es findet
u.a. in der Dokumentationspflicht
(vgl. § 20 EU VOB/A i.V.m. § 8
VgV) seine konkrete Ausprägung,
wonach das Vergabeverfahren

Eine Vergabestelle schrieb Roh-
bauarbeiten für die Generalsanie-
rung eines Gebäudes europaweit
im offenen Verfahren aus. Insge-
samt haben sich vier Bauunter-
nehmen an der Ausschreibung be-
teiligt. Im Vergabevorschlag be-
gründete der Auftraggeber seiner
Vergabeentscheidung zugunsten
des bestbietenden Unternehmens
wie folgt: „Das Angebot der Firma
X wird als das wirtschaftlichste
Angebot festgestellt und zur Be-
auftragung vorgeschlagen. Das
Angebot ist vollständig und ent-
spricht den geforderten Anforde-
rungen. Gegen die Eignung des
Bieters bestehen keine Beden-
ken.“ Ein nichtberücksichtigter
Bieter hat die Nachprüfung des
Vergabeverfahrens beantragt und
unter anderem die nicht ord-
nungsgemäße Dokumentation der
Eignung des bestbietenden Bau-
unternehmens gerügt.
ZuRechtmeint dieVergabekam-

merRheinland-PfalzmitBeschluss

Vergabekammer Rheinland-Pfalz zum Vergabevermerk

Eignung dokumentieren

Bei der Ausschreibung von Rohbau-
arbeiten gab es Streit. FOTO DPA
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Informationen bezüglich früherer
Aufträge einrichten, und sämtli-
che einschlägigen Vergabevor-
schriften in einem einzigen Regel-
werk zusammenfassen.
• Die Beteiligung von KMU sollte
ausdrücklich gefördert werden.
• Die Organe und Einrichtungen
sollten vorherige Marktkonsulta-
tionen einsetzen, wo immer dies
zweckmäßig ist, um Unternehmen
über ihre Auftragsvergabepläne zu
unterrichten.
• Aufträge sollten möglichst in
Lose aufgeteilt werden, um die
Teilnahme an Ausschreibungen zu
erhöhen.
• Die Kommission sollte einen
Mechanismus für eine schnelle
und unabhängige Prüfung der Be-
schwerden von Wirtschaftsteil-
nehmern vorschlagen, die der
Auffassung sind, dass sie unge-
recht behandelt wurden.
• Das Europäische Amt für Be-
trugsbekämpfung (OLAF) sollte
über alle Anschuldigungen be-
richten, zu denen Ermittlungen im
Gange sind, sowie zu den Ergeb-
nissen dieser Ermittlungen. > BSZ

Daily ergab nicht immer zufrie-
denstellende Ergebnisse, und die
elektronische Angebotsabgabe
wurde noch nicht umfassend und
in standardisierter Form einge-
führt.
Wirtschaftsteilnehmer, die der

Auffassung sind, dass sie unge-
recht behandelt wurden, erachten
es als schwierig, eine rasche Prü-
fung ihrer Beschwerden und Ent-
schädigung zu erlangen. Informa-
tionen über die Ergebnisse der
Ausschreibungen sind nicht so zu-
gänglich, dass sie durch die Öf-
fentlichkeit wirksam verfolgt wer-
den können.
Die Prüfer unterbreiteten die

folgenden wichtigsten Empfeh-
lungen:
• Die Organe und Einrichtungen
sollten gemeinsam eine einzige
elektronische Anlaufstelle für ihre
Vergabetätigkeit einrichten. Dies
würde es Bietern erlauben, alle er-
forderlichen Informationen dort
abzurufen und mit den Organen
und Einrichtungen der EU zu in-
teragieren. Sie sollten ein einziges
öffentlich zugängliches Archiv für

Die Organe und Einrichtungen
der EU sollten mehr tun, um

Unternehmen dabei zu unterstüt-
zen, Kenntnis von öffentlichen
Aufträgen zu erlangen und ent-
sprechende Angebote abzugeben.
Zu diesem Ergebnis kommt der
Europäische Rechnungshof in ei-
nem aktuellen Bericht. Die Prüfer
fordern eine Verringerung des
Verwaltungsaufwands bei der öf-
fentlichen Auftragsvergabe der EU
und eine neue Online-Plattform
für Ausschreibungen sämtlicher
Organe und Einrichtungen.

Zu wenig Vereinfachung

Die Prüfer untersuchten die Zu-
gänglichkeit der Vergabetätigkeit
der Organe und Einrichtungen
und stellten fest, dass die Verwal-
tungs- und Kontrollregelungen so-
lide genug waren, um das Risiko
von Fehlern unter Kontrolle zu
halten, durch die Wirtschaftsteil-
nehmer von der Teilnahme abge-
schreckt und eine gerechte Be-

Der Europäische Rechnungshof hat einen Sonderbericht für das öffentliche Auftragswesen veröffentlicht

Beteiligung an öffentlichen Ausschreibungen erleichtern

Beim Europäischen Rechnungshof in Luxemburg ist man der Ansicht, dass Organe und Einrichtungen der EU mehr tun sollten, um Unternehmen zu unterstützen. FOTO DPA

wirkungen auf den Zugang von
Wirtschaftsteilnehmern wie klei-
nen und mittleren Unternehmen
(KMU) gehabt.
Darüber hinaus ist die Sichtbar-

keit der Auftragsvergabemöglich-
keiten der Organe und Einrich-
tungen der EU im Internet unzu-
reichend, so die Prüfer. Die ver-
fügbaren Informationen sind lü-
ckenhaft und über viele verschie-
dene Websites verteilt. Die Such-
funktion von Tenders Electronic

die Europäische Zentralbank –
belief sich im Jahr 2014 auf rund
vier Milliarden Euro.
Nach Aussage der Prüfer war es

bei den meisten Organen und
Einrichtungen nicht übliche Pra-
xis, vor der Einleitung des forma-
len Vergabeverfahrens eine
Marktkonsultation durchzufüh-
ren. Außerdem hätten die Aufträ-
ge öfter in Lose aufgeteilt werden
können, um die Teilnahme zu
fördern. Dies hätte positive Aus-

handlung verhindert werden
könnten. Allerdings haben die Or-
gane und Einrichtungen der EU
bei der Überarbeitung ihrer eige-
nen Vergabevorschriften im Jahr
2015 deren Zugang nicht durch
größtmögliche Vereinfachung der
Vorschriften und Beseitigung von
Grauzonen erleichtert. Die Auf-
tragsvergabe der größten Organe
und Einrichtungen der EU – die
Europäische Kommission, das Eu-
ropäische Parlament, der Rat und

Durchführung von Vergabeverfahren nach VgV 2016
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